
möglichkeit (etwa Staudinger/Kaiser, Eckpfeiler des Zivilrechts, 6. Aufl. 2018, Kap. I Rn. 77).
Ist eine Vertragspartei für den Mangel und die andere Partei für den Ausschluss der Nach-
erfüllung verantwortlich, tragen beide Parteien eine anteilige Mitverantwortung. Der Rück-
tritt ist deshalb nicht gem. § 323 VI Var. 1 BGB ausgeschlossen.

Hinweis: Eine andere Ansicht ist vertretbar.

6. Beiderseitig zu vertretende Unmöglichkeit

Fraglich ist, wie es sich auswirkt, dass im Ergebnis sowohl T als auch B für die Unmöglichkeit
der Nacherfüllung verantwortlich sind.

Bei der beiderseitig zu vertretenden Unmöglichkeit wird insbesondere das Schicksal der
Gegenleistungspflicht nach § 326 II 1 Var. 1 BGB diskutiert (ausf. Staudinger/Kaiser, Eck-
pfeiler des Zivilrechts, 6. Aufl. 2018, Kap. I Rn. 93 ff.). Da der Rücktritt als Gestaltungsrecht
– insoweit anders als der Anspruch auf die Gegenleistung nach § 326 I, II BGB – nur ganz
ausgeschlossen sein kann, behält T den Anspruch aus § 346 I BGB in voller Höhe (BGH
RdL 2015, 95 = BeckRS 2015, 1272; Looschelders JA 2015, 868 [869]). Nach der Gegen-
meinung soll bei teilbaren Gegenleistungen der Rücktritt teilweise analog § 254 BGB aus-
geschlossen sein (Staudinger/Schwarze, 2015, BGB § 326 Rn. C 151 f.). Diese Auffassung
verkennt indes den klaren Wortlaut des § 323 VI BGB (ebenso Looschelders JA 2015, 868
[869]) und die Dogmatik des Rücktrittsrechts.

Folglich ist der Rücktritt nicht (teilweise) nach den Regeln der beiderseitig zu vertretenden
Unmöglichkeit ausgeschlossen.

III. Ergebnis

T hat einen Anspruch auf Rückzahlung der 50 EUR gegen B aus §§ 346 I, 634 Nr. 3 Var. 1,
323, 326 V BGB.
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& SACHVERHALT

Schürzenjäger S will seinen Erzfeind E aus dem Weg räumen, da dieser ein Techtelmechtel
mit der von S verehrten C hat. Nachdem S kürzlich den Jagdschein erworben hatte, hält er
einen gezielten Schuss in die Brust des E für das Mittel der Wahl, um diesen ein für alle Mal
auszuschalten. Er legt sich mit seinem Gewehr bewaffnet auf die Lauer, um E auf dem
Nachhauseweg abzupassen. S muss nicht lange warten, da kommt E bereits des Weges. Dieser
läuft jedoch nicht allein, sondern wird von C begleitet, die ihn offensichtlich von der Arbeit
abgeholt hat. Beide tragen den gleichen gelben Regenmantel, den sie in ihrer Verliebtheit
gemeinsam gekauft haben.

S legt das Gewehr an und möchte E anvisieren. Aufgrund der gleichen Regenmäntel richtet er
das Gewehr jedoch auf C, glaubt aber, dass es sich bei der von ihm anvisierten Person um E
handelt. Mit dem Willen zu töten drückt S den Abzug. Als er abdrückt, verzieht er, da er ein
noch unerfahrener Schütze ist, aufgrund des Rückstoßes das Gewehr ein kleines Stück,
wodurch das Projektil nicht wie anvisiert C, sondern den daneben gehenden E tödlich trifft. S
legt das Gewehr ab und sieht, dass er E getroffen hat. Er sagt zu sich selbst, „Hervorragend!“
und geht zufrieden nach Hause.

* Der Verfasser ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Strafrecht an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-
Nürnberg. Die Abschlussklausur wurde im Wintersemester 2018/2019 im Rahmen der Vorlesung Strafrecht I an der FAU
Erlangen-Nürnberg gestellt.
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C erholt sich von dem Schock recht schnell und geht zügig wieder auf die Suche nach einem
neuen Verehrer, wobei sie nicht im Geringsten in Erwägung zieht, S diese Rolle einnehmen
zu lassen, was diesem wiederum missfällt. Als S die C eines Nachmittages mit einem neuen
Freund in einem Café beim Kuchenessen sieht, geht er auf den Tisch der beiden zu und sticht
C mit einer Kuchengabel leicht in den Oberarm. C blutet zwar nicht, hat aber Schmerzen.
Bevor er ein weiteres Mal zustechen kann, schafft es die dem S körperlich unterlegene C
gerade noch, ihm die Kuchengabel mit einem Aschenbecher, der auf dem Tisch steht, aus der
Hand zu schlagen. Durch den Schlag zerbricht der Aschenbecher und S wird eine tiefe
Schnittwunde zugefügt, die stark blutet. S hört mit seiner Attacke nun sofort auf und C
bemerkt dies auch, doch voller Angst schlägt sie noch zwei weitere Male heftig auf ihn ein.

Bearbeitervermerk: Prüfen Sie die Strafbarkeit der Beteiligten nach dem StGB.

Eventuell erforderliche Strafanträge sind gestellt. §§ 211, 224 StGB sind nicht zu prüfen.

& LÖSUNG

TATKOMPLEX I: DER SCHUSS

A. STRAFBARKEIT DES S GEM. § 212 I STGB ZULASTEN DES E DURCH DEN SCHUSS
AUF C

S könnte sich, indem er mit dem Gewehrschuss den E tödlich traf, gem. § 212 I StGB wegen
Totschlags strafbar gemacht haben.

I. Tatbestandsmäßigkeit

Zunächst müsste der Tatbestand erfüllt sein.

1. Objektiver Tatbestand

Der objektive Tatbestand müsste erfüllt sein.

a) Das Abgeben des Schusses stellt eine strafrechtlich relevante Handlung dar.

E ist tot, der tatbestandsmäßige Erfolg des § 212 I StGB ist eingetreten.

b) Die Handlung müsste für den Erfolg kausal sein. Mit der Conditio-sine-qua-non-Formel
als Ausprägung der Äquivalenztheorie ist eine Handlung für den Erfolg kausal, wenn sie
nicht hinweggedacht werden kann, ohne dass der tatbestandsmäßige Erfolg in seiner kon-
kreten Gestalt entfiele (Wessels/Beulke/Satzger, Strafrecht Allgemeiner Teil, 49. Aufl. 2019,
Rn. 228). Beim Hinwegdenken der Abgabe des Schusses wäre E noch am Leben, der tat-
bestandsmäßige Erfolg wäre gerade nicht eingetreten. Die Abgabe des Schusses ist mithin
kausal für den Tod des E.

Hinweis: Begrifflich werden „Äquivalenztheorie“ und „Conditio-sine-qua-non-Formel“ zum Teil syno-
nym verwendet. Genau genommen ist die Conditio-sine-qua-non-Formel jedoch als Ausprägung der
Äquivalenztheorie zu betrachten, da auch die Gegenansicht zur Conditio-sine-qua-non-Formel, die
Lehre von der gesetzmäßigen Bedingung, zunächst von der Gleichwertigkeit, also Äquivalenz, aller
Bedingungen ausgeht (so auch Satzger JURA 2014, 186; Wessels/Beulke/Satzger StrafR AT, 49. Aufl.
2019, Rn. 227). In der Klausur dürfte es jedoch ausreichend sein, diesen Unterschied, wie hier, einmal
klar hervorzuheben und dann, soweit in den weiteren Kausalitätsprüfungen keine Klausurprobleme
liegen, die Kausalität kurz und prägnant zu behandeln.

c) S müsste der Erfolg auch objektiv zurechenbar sein. Dies ist der Fall, wenn S durch sein
Handeln eine rechtlich relevante (missbilligte) Gefahr geschaffen hat, die sich im Eintritt des
Erfolgs realisiert hat (Wessels/Beulke/Satzger StrafR AT, 49. Aufl. 2019, Rn. 261). Durch die
Abgabe des Schusses schuf S die Gefahr, einen Menschen zu verletzen oder zu töten. Im Tod
des E hat sich diese Gefahr realisiert, weshalb der Erfolg S objektiv zurechenbar ist.

Der objektive Tatbestand ist erfüllt. Dass S nicht die anvisierte Person getroffen hat, stellt
keinen die objektive Zurechnung ausschließenden atypischen Kausalverlauf dar (eingehend
Wessels/Beulke/Satzger StrafR AT, 49. Aufl. 2019, Rn. 299 ff.).

2. Subjektiver Tatbestand

Ferner müsste der subjektive Tatbestand erfüllt sein. Dies wäre der Fall, wenn S vorsätzlich

Conditio-sine-qua-non-Formel

objektive Zurechnung

aberratio ictus
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